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gibt, weil sie physisch dazu nicht m ehr in der Lage ist oder ein W ider
stand infolge der physischen Ü berlegenheit des Täters nutzlos ist, oder 
weil sie infolge des brutalen  Vorgehens des Täters besonders schwere 
Folgen fü r Leben und G esundheit befürchten muß.

3. Die Drohung ist die Inaussichtstellung eines Nachteils, auf dessen 
E in tritt der Drohende einen Einfluß hat. Sie m uß bei der Vergewal

tigung nach der A rt des angedrohten Nachteils und dem  Z eitpunkt 
seines E intritts eine bestim m te In tensitä t auf weisen: Der angedrohte 
Nachteil muß in  einer G efahr fü r Leben oder G esundheit bestehen. Die 
Drohung m it anderen Nachteilen (Vermögensnachteilen, beruflichen Nach
teilen, Zerstörung von Sachen usw) erfü llt nicht den Tatbestand, w enn 
nicht gleichzeitig darin  eine G efahr fü r Leben und G esundheit en thalten  
ist (Drohung m it einer das Leben oder die G esundheit gefährdenden 
Brandstiftung). Die D rohung m it anderen Nachteilen kann  jedoch eine 
Nötigung nach § 129 darstellen.

Die vom T äter angedrohten Nachteile fü r Leben und G esundheit m üs
sen gegenw ärtig sein, d. h., ih r E in tritt darf nicht erst fü r die Z ukunft in 
Aussicht gestellt werden. Die D rohung m uß sich unm ittelbar gegen die 
Person der vergew altigten F rau  richten, d. h., sie muß darauf abzielen, 
ihren  W illen zu beeinflussen. Die angedrohten Nachteile fü r  Leben und 
G esundheit können sich jedoch auch gegen eine andere, der bedrohten 
F rau nahestehende Person richten, um  ihren  Willen zu beeinflussen (z. B. 
die Drohung, das K ind der bedrohten F rau  zu m ißhandeln, um  sie zur 
Aufgabe ihres W iderstandes zu bewegen). F ür die Drohung ist unbeacht
lich, ob der T äter die angedrohten Nachteile tatsächlich ein treten  lassen 
w ollte oder das von ihm  im konkreten  Fall angew andte M ittel objektiv 
dazu geeignet w ar (Verwendung einer W affenim itation). Voraussetzung 
ist lediglich, daß sie nach dem W illen des Täters den Eindruck der E rnst- 
lichkeit erwecken sollte und von der Bedrohten nach Lage der Um stände 
auch fü r ernst gehalten w erden m ußte.

4. Der Vorsatz des Täters m uß die A nw endung von G ew alt bzw. die 
D rohung m it einer gegenw ärtigen G efahr fü r Leben oder G esund

heit zur Ü berw indung des geleisteten oder zu erw artenden W iderstandes 
sowie die Vornahm e des außerehelichen Geschlechtsverkehrs umfassen. 
Ein beachtlicher, den Vorsatz ausschließender Irrtu m  liegt vor, wenn der 
T äter infolge des inkonsequenten und unklaren  V erhaltens der F rau in 
der A nnahm e handelte, es liege kein ernstlicher W iderstand, sondern ein 
S träuben aus Scham oder K oketterie vor, und er könne bei einigem D rän
gen ihre Bereitschaft zum Geschlechtsverkehr erreichen (OG N J 1965,
5. 716). Dafür ist erforderlich, daß konkrete U m stände im V erhalten der 
F rau  unm ittelbar vor oder auch w ährend des Tatgeschehens vorliegen, die 
objektiv  geeignet w aren, beim T äter die irrige Auffassung hervorzurufen, 
es liege kein ernstlicher W iderstand vor. Es sind alle U m stände des kon
kreten  Falles, insbes. O rt und A rt des K ennenlernens, A lter, Persönlich
keit, die Entw icklung der Beziehungen zwischen T äter und Opfer usw.


